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Bebauungsplan "Solarpark Im Morkenfeld am Wäldchen"  

der Gemeinde St. Alban 

Verbandsgemeinde Nordpfälzer-Land 

Donnersbergkreis 

 

 

 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger 

sonstiger Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 
 
1. Allgemeines zum Verfahren 
 
2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
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1. Allgemeines zum Verfahren 
 
Die Gemeinde St. Alban möchte in der Gemarkung der Gemeinde die Errichtung einer Freiflä-
chenphotovoltaikanlage ermöglichen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Aus diesem 
Grund wurde, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 22.11.2023 vom Ge-
meinderat getroffen. Danach erfolgte vom 18.12.2023 bis 31.01.2024 die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Dabei hatten 
sowohl die Behörden als auch die Öffentlichkeit Gelegenheit, sich über den Vorentwurf des Be-
bauungsplanes zu informieren und konnten entsprechende Anregungen und Hinweise vortragen. 
 
Anschließend ist der Rücklauf der Stellungnahmen sowie deren Abwägung bzw. Berücksichti-
gung und Beachtung in der weiteren Planung dargestellt. 
 

Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

1.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 

Fontainengraben 200 

53123 Bonn 

06.12.2023 Keine 

2.  Pfalzgas 

Wormser Str. 123 

67227 Frankenthal 

06.12.2023 Keine 

3.  Deutsche Telekom Technik 

Pirmasenser Str. 65 

67655 Kaiserslautern 

06.12.2023 Keine 

4.  GDKE – Direktion Landesdenkmalpflege 

Schillerstr. 44 

55116 Mainz 

07.12.2023 Hinweise 

5.  GDKE - Direktion Landesarchäologie 

Große Langgasse 29 

55116 Mainz 

07.12.2023 Hinweise 

6.  Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-
Pfalz 
Direktion Landesarchäologie 
Außenstelle Speyer 
Kleine Pfaffengasse 10 
67346 Speyer 

08.12.2023 Hinweise 

7.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis  

Gesundheitsamt 

Postfach 1280 

67285 Kirchheimbolanden 

12.12.2023 Hinweise 

8.  Kreisverwaltung Donnersbergkreis  

- Abfallwirtschaft 

Gesundheitsamt 

Postfach 1280 

67285 Kirchheimbolanden 

13.12.2023 Keine 

9.  Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz 

Bahnhofstr. 59 

66869 Kusel 

14.12.2023 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

10.  Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land 

Postfach 1361  

67803 Rockenhausen 

18.12.2023 Keine 

11.  Deutscher Wetterdienst 

Postfach 301190 

20304 Hamburg 

18.12.2023 Keine 

12.  Gemeinde Gerbach 

Alzeyerberg 4 

67813 Gerbach 

18.12.2023 Keine 

13.  Forstamt Donnersberg 

Dr.-Carlo-Glaser-Str. 2 

67292 Kirchheimbolanden 

19.12.2023 Hinweise 

14.  Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

09.01.2024 Hinweise 

15.  Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 
Westpfalz 
Fischerstraße 12 
67655 Kaiserslautern 

11.12.2023 Hinweise 

16.  Landesfischereiverband RLP e.V. 

Gaulsheimer Str. 11a 

55437 Ockenheim 

16.01.2024 Keine 

17.  Gemeinde Bayerfeld-Steckweiler 

Bergstr. 21 

67808 Bayerfeld-Steckweiler 

16.01.2024 Keine 

18.  Landesamt für Geologie und Bergbau 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

23.01.2024 Hinweise 

19.  Gemeinde Dielkirchen 

VG Nordpfälzer Land 

Bezirksamtsstr. 7 

67806 Rockenhausen 

23.01.2024 Keine 

20.  Donnersbergkreis 

-Natur- und Umweltschutz 

Postfach 1280 

67285 Kirchheimbolanden 

24.01.2024 Hinweise 

21.  Schutzgemeinschaft Deutscher Wald RLP e.V. 

sowie Landes- Aktions-Gemeinschaft Natur 
und Umwelt Rheinland-Pfalz 

Kirchenstraße 13 

67823 Obermoschel 

25.01.2024 Keine 

22.  Landesbetrieb Mobilität Worms 

Schönauer Straße 5 

67547 Worms 

26.01.2024 Hinweise 
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Nr. Träger öffentlicher Belange, Behörden Eingang am Anregungen und  
Hinweise 

23.  Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz 

Postfach 27 

67683 Weilerbach 

29.01.2024 Keine 

24.  Planungsgemeinschaft Westpfalz 
Bahnhofstraße 1 
67655 Kaiserslautern 

31.01.2024 Hinweise 

25.  Donnersbergkreis 

-Bauen und Schulen 

Postfach 1280 

67285 Kirchheimbolanden 

21.02.2024 Keine 

26.  Pfalzwerke Netz AG 
Kurfürstenstraße 29 
67071 Ludwigshafen 

23.02.2024 Hinweise 

27.  Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH 
Ingersheimer Straße 20 
70499 Stuttgart 

26.01.2024 Keine 

28.  Amprion  

Robert-Schuman-Straße 7 

44263 Dortmund 

07.12.2023 Keine 

29.  Fernleitungs-Betriebsgesellschaft MBH 

Hohlstr. 12 

55743 Idar-Oberstein 

06.12.2023 

08.12.2023 

Keine 

 
Hinweis: 
Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, die ab-
gegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in der Originalfassung abgedruckt 
und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. Teilweise werden die Sachdarstellun-
gen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. Die Stellungnahmen aus der Öffentlich-
keitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen anonymisiert. Die Originalstellungnahmen kön-
nen bei der Gemeindeverwaltung, stellvertretend bei der Verbandsgemeinde, eingesehen wer-
den.  
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2. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
2.1 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 

Bonn vom 06.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.2 Pfalzgas GmbH, Frankenthal vom 06.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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2.3 Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik, Kaiserslautern vom 06.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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2.4 Stellungnahme Generaldirektion Kulturelles Erbe - Landesdenkmalpflege, Mainz 

vom 07.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Belange des Schutzes des Ortskernes werden in der weiteren Planung be-
rücksichtigt. Hier erfolgen weitere Abstimmungen mit dem zuständigen Amt und ggf. die Anferti-
gung von weiteren Analysen. 
Generell sind kritische Immissionsorte meist südwestlich und südöstlich einer PV-Anlage und in 
einem Umkreis von maximal 100 m zur PV-Anlage. Dahingegen brauchen Immissionsorte, die 
vorwiegend südlich einer PV-Anlage gelegen sind i. d. R. nicht berücksichtigt werden (Ausnahme: 
Photovoltaik-Fassaden). Nördlich einer PV-Anlage gelegene Immissionsorte sind für gewöhnlich 
ebenfalls als unproblematisch zu werten.  
 
Hier in St. Alban sind die Abstände zum Ortskern teilweise über 300 m in östlicher Richtung.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
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2.5 Stellungnahme Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchäologie, 
Mainz vom 07.12.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Auflagen der GDKE werden in die Hinweise des Textlichen Festsetzungen 
mit aufgenommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
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2.6 Generaldirektion Kulturelles Erbe – Direktion Landesarchäologie, Speyer vom 
02.03.2022 

 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Auflagen der GDKE werden in die Hinweise des Textlichen Festsetzungen 
mit aufgenommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
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2.7 Kreisverwaltung Donnersbergkreis - Gesundheitsamt, Kirchheimbolanden 
12.12.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise werden in den Textlichen Festsetzungen und den dortigen Hinwei-
sen mit aufgenommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
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2.8 Kreisverwaltung Donnersbergkreis - Abfallwirtschaft, Kirchheimbolanden 
13.12.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise werden in den Textlichen Festsetzungen und den dortigen Hinwei-
sen mit aufgenommen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
 
 
2.9 Vermessungs- und Katasteramt, Kusel vom 14.12.2023 
 
Sachbericht: 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise werden geprüft und in den Unterlagen ggf. redaktionell ergänzt. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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Hinweis: 
Der Stellungnahme lagen Anlagen bei. 
 
 
2.10 Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, Rockenhausen vom 18.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung und Abwägung sind 
nicht erforderlich. 
 
 
2.11 Deutscher Wetterdienst, Ludwigshafen vom 18.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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2.12 Gemeinde Gerbach, Gerbach vom 18.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.13 Forstamt Donnersberg, Kirchheimbolanden vom 19.12.2023 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise seitens der Behörde werden zur Kenntnis genommen. Der Abstand zu Waldflächen 
wird entsprechend in der Planung angepasst werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
 
 
 
  



16 
 
D:\Projekte\2021109\03_Texte\05_Abwägung\2021109_HC_FÖBB_BP_Juli24.docx 

2.14 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz, Kaiserslautern vom 09.01.2023 

 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Durch die Festsetzung der maximalen Versiegelung und der Begrünung der An-
lage, ist nicht mit nachteiligen Auswirkungen auf die Oberflächenentwässerung zu rechnen. Aus-
sagen zum Bodenschutz und Bodenverdichtungen sind in den Hinweisen zu den Textlichen Fest-
setzungen aufgeführt.   
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zur werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren geprüft. Nach ak-
tuellem Stand, sind keine nachteilige Auswirkungen auf oder durch die Anlage zu erwarten, da 
die Abflusswege am äußeren Rand der Anlage liegen. Zudem wird die Fläche komplett begrünt, 
sodass hier eine Verbesserung der Abflussdynamik im Vergleich zum bestehenden Acker entste-
hen wird. 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise zum vorsorgenden Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen und für die wei-
tere Planung geprüft. Im Umweltbericht im Rahmen des Entwurfes werden hierzu ausführliche 
Aussagen getroffen werden. 
 
Weiter wird eine Rückbauverpflichtung mit in die Textlichen Festsetzungen aufgenommen, um 
langfristig eine Rückführung der Fläche in die vormalige Nutzung zu ermöglichen. 
 
Beigefügte Karten (Auszüge) 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
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2.15 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz, Kaiserslautern vom 11.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Die Bewirtschaftung der übrigen Flächen auf den Flurstücken wird bestmöglich durch den Zu-
schnitt der Baugrenzen ermöglicht. Eine Verlagerung des Geltungsbereiches und der Baugren-
zen wird geprüft werden. Die bestmögliche Nutzung der vorhanden Flächen ist auch abhängig 
von der Umgebungsnutzung (Stromleitung) und Biotoptypen im Umfeld (Wälder und Magerwie-
sen). 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
 
 
2.16 Landesfischereiverband RLP e.V., Ockenheim vom 16.01.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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2.17 Gemeinde Bayerfeld-Steckweiler vom 16.01.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.18 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz vom 23.01.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise seitens der Behörde werden zur Kenntnis genommen und geprüft; ggf. in die Un-
terlagen mit aufgenommen werden. Hier u.a. die Hinweise bzgl. einer Baugrunduntersuchung. 
Zudem besteht die Freiheit von Bergbauaktivitäten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
 
 
2.19 Gemeinde Dielkirchen vom 23.01.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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2.20 Donnersbergkreis – Natur- und Umweltschutz, Kirchheimbolanden vom 24.01.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise seitens der Behörde werden zur Kenntnis genommen, geprüft und ggf. in die Pla-
nung mit aufgenommen.  
 
 Die Planung beachtet Vorranggebiete der Landwirtschaft, Waldabstände und eine möglichst ge-
ringe Versiegelung. Zudem werden bestehende Biotope und Biotoptypen berücksichtigt. Hier 
kann auf den Umweltbericht und Fachbeitrag Artenschutz verwiesen werden. 
 
Die Hinweise zu möglichen Vorkommen von Amphibien und Vögeln werden geprüft und sind ggf. 
Gegenstand von weiteren Begutachtungen durch Fachgutachter und Biologen. 
 
Das Schutzgut Boden wird durch den Vorsorgenden Bodenschutz (Flächengröße, Anlagentyp, 
Vorgaben für die Bauausführung, Bepflanzung) berücksichtigt. Hierzu können auch Aussagen 
aus dem Umweltbericht im Rahmen des Entwurfes entnommen werden. 
 
Die Beschreibung der Aufwertung der Flächen erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes. Hier sind 
Ansaaten und Flächenaufwertungen von Ackerbeständen vorgesehen. 
 
Aussagen zur Regenwasserbewirtschaftung und dem geplanten Ausgleich können ebenfalls dem 
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Umweltbericht entnommen werden. Durch die Umwandlung der Ackerflächen in Wiesenflächen 
kann allerdings von einer Aufwertung ausgegangen werden. 
 
Eine bilanzielle Betrachtung des Eingriffes und des Ausgleiches erfolgt im Rahmen des Umwelt-
berichtes. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
 
 
2.21 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald-RLP und Landes-Aktions-Gemeinschaft Natur 

und Umwelt RLP, Rockenhausen vom 25.01.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.22 Landesbetrieb Mobilität, Worms vom 26.01.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und ggf. in die Planung integriert werden. Nach 
aktuellem Stand, wird nicht von einer Wegeertüchtigung im Umfeld von Straßen ausgegangen. 
 
Blendwirkungen auf die umliegenden Straßen können auf Grund der Lage der Straßen im Norden 
des Geltungsbereiches und einer süd-ausgerichteten PV-Anlage ausgeschlossen werden. 
 
Weitere Auflagen sind im Rahmen der Baugenehmigung zu berücksichtigen. 
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Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
 
 
2.23 Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“, Weilerbach vom 29.01.2024 
 
Sachbericht: 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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2.24 Planungsgemeinschaft Westpfalz, Kaiserslautern vom 31.01.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung nicht gegen Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung verstößt. 
 
Die Hinweise zum Arten- und Biotopschutz werden zur Kenntnis genommen und an dieser Stelle 
auf den Umweltbericht zum Entwurf verwiesen. Der Zuschnitt des Geltungsbereiches wird an 
Biotopflächen bestmöglich angepasst und ggf. Mittels Vermeidungs- und Ausgleichsflächen auf 
potenzielle nachteilige Entwicklungen reagiert werden. 
 
Weiter befindet sich der Teil-FNP zur PV-Planung in Aufstellung, an welchen sich die Bebauungs-
planung bestmöglich orientiert.   
 
Die übrigen Hinweise werden geprüft und ggf. in die weitere Planung integriert werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
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2.25 Donnersbergkreis – Bauen und Schulen, Kirchheimbolanden vom 21.02.2024 
 
Sachbericht: 
 

 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise werden geprüft und ggf. in die weitere Planung integriert werden. 
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2.26 Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen vom 23.02.2024 
 
Sachbericht: 
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Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Durch die Hinweise und Auflagen der Pfalzwerke wurde der Geltungsbereich so 
angepasst, dass die Bestandsleitung aus der Planung herausgenommen wurde. Vorsorglich wer-
den die generellen Hinweise zur Bestandsleitung in die Textlichen Festsetzungen unter Hinweise 
aufgenommen  
 
Hinweis:  
Der Stellungnahme lagen mehrere Pläne bei. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: __ 
Nein-Stimmen: __ 
Stimmenthaltungen: __ 
 
 
2.27 Vodafone Deutschland, Stuttgart vom 26.01.2024 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme. Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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2.28 Amprion GmbH, Dortmund vom 07.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
2.29 Fernleitungs-Betriebsgesellschaft, Idar-Oberstein vom 06.12.2023 und 08.12.2023 
 
Sachbericht: 
 

 
 
Prüfung und Abwägung: 
 
Kenntnisnahme.  
Es wurden keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung vorgebracht. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
3. Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. 
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Gemeinderatsbeschluss 
 
Die Gemeinde St. Alban hat nach reiflicher Prüfung alle Stellungnahmen und Hinweise sowie 
Anregungen sach- und fachgerecht gegeneinander abgewogen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: ____ 
Nein-Stimmen: ____ 
Stimmenthaltungen: ____ 
 
 
St. Alban, den ___________ 


